
Pflegebedürftigkeit ab 2017

Der ab dem 1. Januar 2017 geltende Pflegebedürftigkeitsbegriff wird im 
§ 14 Abs. 1 SGB XI wie folgt definiert:

„Pflegebedürftig im Sinne dieses Buches sind Personen, die gesund-
heitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der 
Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen.“

Pflegebedürftig ist, wer körperliche, kognitive, psychische oder 
gesundheitliche Belastungen nicht selbstständig kompensieren kann. 
Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 
sechs Monate und mit mindestens der in § 15 SGB XI festgelegten 
Schwere bestehen.


